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RS OGH 1994/4/19 11Os32/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1994

Norm

StPO §46 Abs1

Rechtssatz

Eine bloße Anzeige an die "Kriminalpolizei" samt Übermittlung von Unterlagen an einen Staatsanwalt kann - weil nicht

an das Strafgericht gerichtet - nicht als Privatanklage (oder überhaupt als Verfolgungsantrag im Sinne des § 46 Abs 1

StPO) gewertet werden.
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